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Ein großer Teil der sonstigen für die

öffentliche und private Hygiene getroffenen

Bestimmungen des Propheten eilte aber der

Zeit weit voraus und gewann Bedeutung
auch für die übrige Menschheit. So die

Schutzmaßregeln gegen übertragbare Krank-

heiten (Lepra usw.), die Unschädlichmachung
der menschlichen Fäkalien im Lagerleben mittels

Bergrabens, wie es ungefähr noch heute in
den militärischen Lagern gehandhabt wird.

Auch sei auf die unsere modernen sanitüts-

polizeilichen Vorschriften bei weitem über-

treffenden mosaischen Maßregeln beim Leichen-

dienste hingewiesen, zu denen die strenge

Absonderung des Toten, das Waschen oder

Verbrennen seiner Kleider, der neue Bewurf
und das Tünchen der Wohnräume, die Rei-

nigung oder Sterilisation der vom Verstorbenen

benutzten sonstigen Gegenstände und die Ab-

sonderung der Leichendiener gehörten.

Auch können im Vergleich mit unserer

neueren Nahrnngsmittelhygiene, sowie der

Schlachtvieh- und Fleischbeschau die mosaischen

Speisegesetze und Schlachtungsvorschriften als

hygienisch bedeutsam und vorbildlich angesehen

werden. Verboten war unter anderem der

Genuß des Hündefleisches, da der Hund zu
den Aasfressern gehört. Auch das Verbot deS

Untcrleibsfettes, selbst der sonst genießbaren

Tiere, war ein Vorläufer unserer heutigen

Fleischbeschauvorschriften, die unter besondere»

Umständen, z. B. ausgesprochener Tuberkulose,

gleichlauten. Endlich sei — ohne auf die

Schächtungsfrage näher einzugehen — darauf
hingewiesen, daß die von Moses angeordnete

Schlichtung darauf abzielte, den Körper des

Schlachttieres durch Verblutung möglichst
blutleer zu machen und damit die Fleischstücke

besser vor Fäulnis zu bewahren, was wir
heute durch Kühlhallen bewirken. Und so

könnte man noch eine Reihe von Analogien
nachweisen, die zwischen den von Moses ge-

schaffenen Gesundheitsgesctzen und unseren

modernen hygienischen Maßnahmen und Be-

strebungen bestehen.

(„Das Deutsche Rote Kreuz".)

Zcknàsrilàr Zamariterbuà

Sitzung Äss Isntralvoritanäss, Samstag 6sn 13. April 1912.
Aus 6en Verkancilungsn: 1- In den schweizer. Samariterbund werden als neue

Sektionen aufgenommen die Samaritervereine: Siebnen (Schwyz) mit 34, Rondez bei
Telsberg mit 26 und Flamatt-Neuenegg mit 24 Aktiven.

2. Bei der Durchberatung des Antrages Aarau, Schaffung einer Samariterkranken-
kasse, beschließt der Zentralvorstand einstimmig, von einer Empfehlung des Antrages ab-
zusehen, weil er dafür hält, daß ein Bedürfnis für eine solche Schöpfung nicht vorliegt und
die Durchführung einer solchen Kasse zurzeit unmöglich wäre.

3. Der Zentralvorstand nimmt mit Befremden davon Kenntnis, daß auf der Traktandenliste
für den ostschweizerischeu Hnlfslehrertag als Traktandum figuriert: „Antrag des Zentralvor-
standes betreffend vierjährigen Turnus des Vorortes." Da im Schoße des Zentralvorstandes
ein solcher Antrag nie vorlag, über dieses Thema überhaupt nie verhandelt wurde, protestiert
derselbe gegen die im betreffenden Programm erschienene unrichtige Ankündigung.

4. Für die Abhaltung des vom 14. bis 20. Juli 1912 vorgesehenen Hülfslehrerkurses wird
Winterthur bestimmt, da dort ein solcher KurS noch nie stattgefunden hat und zudem um Winter-
thur herum zahlreiche neue Sektionen entstanden sind, die zum Teil keine Hülfslehrer besitzen.

5. Die Sektion (llmnx-cko-illoià, die Nvt-Kreuz-Fähnchen feil hält, wird auf das gesetz-

widrige ihrer Handlung aufmerksam gemacht. Da sie aber neuerdings durch eine Eingabe
um Erlaubnis zu diesem Verkauf einkommt, wird der Sektion dtmnx-à-b'onà erklärt, daß
eine solche Erlaubnis nur beim eidgen. Justizdepartement eingeyolt werden könne, da zu einer
solchen Verfügung weder der Samariterbund, noch das Rote Kreuz kompetent seien.

Der Präsident: A. Santner. Die Protokottfichrerin:î Loriingör. '


	Schweizerischer Samariterbund

